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Pressemitteilung

BVRD beschließt Stellungnahme zur Notkompetenz des
RettungsfachPersonals

D i e s e i t I a n g e m i n A r b e i t b e f i n d l i c h e s t e | | u n g n a h m e d e S B e r U f S V e | b a n d e S f ü r d e n
Rettungsdienit e.V. (BVRD) zut Notkompetenz des Rettungsfachpersonals ist am
'12.08.2000 beschlossen und ausgefertigt worden

Nachdem in der Vergangenheit vielfach Stellungnahmen anderer Fachverbände

ergangen sind, deren Inhalt rechtlich zu beanstanden war' hat der BVRD erne Klarstellunq

de; iuiistischen Tatsachen in einer eigenen Stellungnahme angestrengt

Kernpunkt der Aussagen ist dass der oft zitierte Verstoß gegen das Fleilpraktikergesetz
(t-tpO) -\l,/i" ihn beispielsweise die Bundesärztekammer annimmt - rechtlrch nrcnt

öegeOen ist. Vielmehr finden dle straf- und zjvilrechtlichen Vorgänge der sag'

]Nöttompetenz'ausschließlich zwischen Patient und Rettungsassrstenl statt

Ferner soll die Stellungnahme darauf hinweisen, dass die Verpflichtung zum Handeln

des Rettungsassistenten an erster Stelle steht und ein Unterlassen deutlich schäriere

strairechtliche Sanktionen nach sich zieht, als ein möglicherweise fehl:rhaftes tnvasrves

Hand e ln .

J e d o c h s i e h t d e r B V R D d i e d e r z e i t i g e A u s b i l d u n g s f o r m a | S u n g e e l g n e t a n , d e n
ialsacn;"nen rechtlichen und medizinischen Anforderungen an das Berufsb ld gerecht zu

wefden. Eine Reform der Ausbildung ist daher unumgangllcn

öÄi.ian orscnr,u, Berufsverband fLlr den Rettungsdienst e V Gießener Str 42 35423 Ltch

Anlage:Stel ungnahme des BVRD zur Notkompetenz des Rettunqsfachpe'sonals
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Stellungnahme des Berufsverbandes für den Rettungsdienst e V- (BVRD)
"Das Ende der Notkompetenz - die Regelkompetenz"

Oer Berufsverband for den Rettungsdienst eV (BVRD), die bL'rufsständische
Vertretung des Rettungsfachpersonals in Deutschland' bekennt sich zum
Notarztsyltem als wesentlichem Bestandteil des deutschen Rettungswesens.
Dennoch nimmt der Rettungsassistent als notfallmedizinische Fachkraft eine wichtige
Rolle in der präklinischen Versorgung von NotJallpatienten ein ln der täglichen
Praxis stellen sich zunehmend Situationen ein, In denen das Rettungsfachpersonal
auf sich gestellt ist und eigenverantwortlich zumindest vorübergehend ohne
Mitwirkung;ines Arztes Notfallpatienten auch durch Ergreifen invasiver ['laßnahmen
versorgen muss.

Nach zehn Jahren Rettungsassistentengesetz (RettAssc) muss an dieser Stelle
festgestetlt werden, dass dieses Gesetz nicht die gewünschte Rechtssicherheit und
Klarieit für den Beruf und insbesondere ftir die genännten Situationen gebracht hatl'

In den vergangenen Jahren wurde vielfach die Ansicht vertreten,

Rettungsassistente; / -assistentinnen2 sei das Ergreifen invasiver Maßnahmen durch
g I däs Heilpraktikergesetzes (HPG) verwehrt. Ausnahmen seien. lediglich im
äahmen der Nbtkompeienz auf der Grundlage des Rechtfertigenden Notstand gem

S 34 SIGB zulässig. Oie Bundesärztekammer (BAK) hat hierzu im.Jahre 1992 eine

Empfehlung abgegeben, in der sie sogar noch dte gesetzlichen Vo,raussetzungen
Oes $ O+ SiGa weiter eingeschränkt sehen möchter' Drese Ansrcht hält jedoch einer
gena-uen rechtlichen Betiacfrtung nicht stand Der BVRD vertritt daher folgende
Fosition zum Medizinalfachberuf Rettungsassistent und dessen Kompetenzen:

1. These

Der Rettungsas3istent veEtößt nicht gegen das HeilpraktikorgeseE, wenn er in

Ausübung der präklinischen Versorgung eines Nottallpatienten invasive

Maßnahmen e rg reift.

Die Vorschriften des Heilpraktikergeselzes sind nicht auf die Tätigkeit des

Rettunqsassistenten anwendbar, da es sich bei ihm um gesetzlrch geregelten

Mediziialassistenzberuf handello. Zweck des Heilpraktikergesetzes ist einzig und

allein der Schutz des Kranken vor der Behandlung durch Unkundige' die auf diese

Weise eine Einnahmequelle suchens nicht jedoch das Verbot der Hilfeleistung durch

entsorechend qualiflzierte Fachkräfte, die insbesondere einen gesetzlichen Auftrag

.".[.0"n; Stweit innerhalb eines staatlich anerkannten Berufes die darin

lr.luoifO"t" Fachkraft Maßnahmen ergreift ' die denknotwendig zum Berufsbild

g"närun liegt hier keine Ausübung der Heilkunde im Sinne des

I Sp€nsler, Rettungsmagazin 6/1996, S. 16: Runggaldig/Nadler' RettLngsdienst 1998 104; Spengl€r' Lemskflpt
"Rccht im Re$ungsdieflst . S 36 ft
' eus CrtnOen aei laUarkeit wird im Folgenden nur die münnlichc Fom der Berufib€zeichnung 8ewähll

lvedR Iqq ] ,  d2
, r""r,"ro, eiart *g* ,um ccserz üb€r di€ Ausiibung der Heittunrie uhne Br\raltungl]]ertprakrikerSvi€rz);

In:  Das Deutsche Buniesrecht, IK I l ,  S l ;  Lippcn NJW 1981, lu8tr( :utr lJ.  wol '  McdR1q89 57(58I

o wort  M€dR 1989,57 (59).
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mae eine einzelne Verrichtung noch so sehr zum Text
. Wäs zum Berufsbild gehört, ist eine Tatsachenfrage8

Entsprechend S 3 RettAssc ist der Rettungsassistent so auszubilden dass er
befähigt ist, "am Notfallort bis zur Übernahme der Behandlung durch den Arzt
lebensiettende Maßnahmen bei Notfallpatienten durchzufÜhren" Von dieser
Dellnition werden - entgegen der Auffassung der Bundesärztekammer - auch
Maßnahmen erfasst, die unter gewöhnlichen Umständen unter den Begriff der
"Heilkunde" zu subsumieren sind. Der Rettungsassistent übt dabei nämlich nicht

autonom die Heilkunde als solche aus' sondern wehrt gesundheitliche Gefahren vom

Patienten ab und führt ihn stets ärztlicher Beh,andlung zu, sei es durch Nachfotdern
.inu" nra"" oder durch Transport in die Klinike. Das Heilpraktikergesetz findet daher

nach Auffassung des BVRD keine Anwendung auf die Fälle' in.denen ein Assistent

und Helfer del Arztes im Rahmen der präklinischen Versorgung Invaslve
Maßnahrnen ergreift, denn Rettungsassistenten sind nicht Berufsfrernde' sondern
Bestandteile däs notfallmedizinischen Versorgungssystems Ahnlich wie im

klinischen B€reich führen sie solche Aufgaben allenfalls im Rahmen einer - rechtlich

streitigen - Generaldelegation durch.
Würdä man einen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz bejlhglt, s9 würde nach

der vom Bundesgerichtshof (BöH) vertretenen "Eindruckstheorie" ' ' schon das bloße

Erscheinen des Rettungsassistenten beim Notfallpatienten zu einer Stralbarkeit

lühren und jegliche M;ßnahmen' seien sie invasiv- oder nicht nvasiv, wären

untersagt, miit ' in aas gesamte Berufsbild rechtswidrigr' Eine derartige Auslegung
wäre aber kaum mit der Rechtsordnung insbesondere der all3emelnen und

speziellen Hilfeleistungspflicht der SS 323c und 13 SIGB und dem

vLrfassungsmäßigen Recnt des Notfallpatienten auf körpediche Unversehrtheit und

Leben verelnbar.
Auch arznermittelrechtlich bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Abgabe von

Medikamenten durch Rettungsassistentenl2 Ernzige Ausnahme stellen luittel dar die

unter das Betäubungsmittelgesetz (BIMG) fallen'' Dle Abgabe von

Betäubungsmitteln ist strikt den in S 13 Abs l BIMG genannten Personen

vorbehalten.

2. These

Die Notkompetenzkonstruktion der Bundesäztekammer aus dem Jahre 1992

Li überholt'una nicht zeitgemäß. lm Gegenteit: Der Rettungsassistent ist zur

eigenverantworttichen DurJhführung invasiver Maßnahmen verpflichtet'

Rettungsassistenten haben gegenüber dem Notfallpatienten eine gesetzliche und

"Liägii"h. C"t"ntenpflicht iä-Sinne des S 13 StGB (Beschützergarant) inne Die

g"""t;ti"n. Garantenstellung ergibt sich rÄbesondere aus dem in S 3 RettAssc

äetlnierten Ausbildungsziel in Verbindung mit dem Sicherstellungsauftrag des

I

@

' 
wolf, M€dR 1989, i7: OVC ll.rmburg, DVB| 1950.644

'' 
Rungga ldier' / Nadler. Rettungsdiensl 1 99 8 204 (2 l l )

Lo BcHSr 8,217 (238t)
" Üt".*'g""a ai^, i.i.s in: Rupprecht, Forum Renunssdi€nst l9ee' 268 (269).
, äi.i-'t"Jr,, Eail,i"e;" .r.'ö"."t,'üu", 4"" s"rur".'er Renungsassisrentin und dcs Rettunssdssistenten;

In: Das Deütsch€ Bundes;cht. l  K 27 S. 14: wcgener' MedR 1990 250(251)
Lr Krrtenbach, aaO: Runegaldrer / Nadler, R'ittungsdicnsr 1998 409 (41l)
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Rettunosdienstes der ieweiligen Landesrettungsdien"'9:T9::-,D1lt"h i"t dtt

äiü""iir""i"t""t uerpfiichtet alle geeigneten erforderlichen und angemessenen

üftä";;?;ä;", ,Ä s"n"o"n {Ll-r Gäsundheit und Leben des Notfallpatrenren

;;;;;;;": ö"" Ünterlassen einer solchen Maßnahme kann zu einer strafbarkeit

*.g.n "in." KÖrperverletzungs- oder gar Tötungsdeliktes tühren'''

Hier zeiqt sich das Dilemma der gesamten Notkompetenzdiskussion' die autsrund

der Stett-ungnatrme der Bundesälztekammer losgetleten worden'st ,
öi. äunä.ia.a"r."mmer iormuhert in ihrer stellungnahme in srch bereits unlogisch

eineAusnahmesituation.dienurunterStrengstenVoraussetzungena|sa||er|etztes
t,titt"t aurn Rettungsassistenten das ErgreifLn bestimmter invasiver Maßnahmen

)uo,fiigi u.tf"ngt ieooch gleichzeilig dass der Rettungsassistent dann genau qlese

t,t"ßnänren eritsprechend beherrslht Dies verstößt gegen die Regeln der Logik'

denn eine Maßnahme' dle man nur ausnahmsweise anwenden soll ' kann

äunr.not,u"noig nicht gleichzeitig beherrschl werden, wenn man unter "behenschen"

Jas ln aer taglictren P;axis wiederholte Anwenden versteht'

iaisachlich iat sich auch längst in der praxis eine Abkehr von der Stellungnahme

äJiär"ä""aia"i"mmer gezägt. Das Legen eines penphervenösen zugangs' die

ü"r"ui"i"hung von lnfusionen und 6estimrnten Medikamenten sowie die

iiutä"i'u,iri"ti." durch Rettungsassistenten gehören längst zum

noüäff*uai.ini"cn"n standard. In viele; Regionen wird von den Notarzten eruartet'

iä"" ääi-n"ttung""ssistent dies€ Maßnahrien sofort beim EinÜeffer am Notfallort

äi*"itt r"o nicht erst abwartet, bis der Notarzt später hinzukomrflt. Dies zeigt, dass

;:il"ü;;;ä;;i's"r,r J" st"rrungnahme der Bundesärztekammer nicht mehr

;;iir;;ß una mit e,nem modernen 
-effeKiven 

Rettungsdienst sowie gesicherten

notfättmeaiziniscnen Erkenntnissen nicht mehr vereinbar ist So ist es unter dem

ö".ilniipr"n einer optimalen Notfallversorg ung . nicht nachvollzrehbar' warum ern

äätt""ä"ä""i"t""t tunächst erfolglos die Schocklagerung praktizieren soll' bis der

du"unit "it"au"t"nd des Patienten sich soweit verschlechted hat' dass nunmehr rm

ää;;;;;; ruLttompetenz ein venöser zugang mit Infusionstherapre unter

wesentlich schlechteren Ausgangsbedingungen angezelgt lsI
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die Durcfrfünrung invasiver Maßnahmen ist der Yllifle des

,f

J

Maßgeblich für
Patienten.

Jeder invasive Heileingriff stellt nach der ständigen l99lttPt"lYT 
des BGH erne

i:;;;;;"s ; sinn" de" S zzääee dai unabhangis davon ob der Einsrirr

i"äi!r,i-*", ,ä erfolgreich u;.ie;;. 
-t; 

Rechtswidrrgkäii des Elngriffes entfällt

durch die Einwilligung aes patienten Uzw durch die liutmaßung d€rselben belm

nicht einwill igungstähigen Patrente; Der Reitungsassistent hat daher wie der

i'iädi.ii"i "rtrl,"0"n 
-Notfallpatienten 

über den Eingriff aurzuklären und clessen

Einwill igung vor dem Eingriff ernzunJien-üzw diese zu-mutmaßen' wenn der Patient

nicht einwilligungsfähig ist oder o " iin*irr'funs "':nt t::!5"^19,,.31'9'holt werden

kann Die Einwill igung Kann oaoer ausdrücilicÄ oder durch schlüssiges Verhalten

ikonkludent) erfolgen'o Da mrt dem ii"g;ii; u;stitttet Invaslver lvtaßnahmen kein

' '  LroDcrt ,  Nlw 1982.2u89 {1091)
' i ä i , j ! . j t i ' ecH. , r l . l l l rBGHst12 37e lo  l0o :  Ht  iH  \s t l  l9s6  l r '
. üi"i, r"i *g'ai."u rqqr. b01 160r1: B( iH Nlw lq5u. 8'r<

@nqsr-m'ßonars
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Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz verbunden ist' tiegt bei Eilwilliqunq des

iäiienleria,lcfr Xeine Strahat vor, sofern der Eingriff lege artis vorgenommen wurde.

bil Än*"nOung a". Rechtfertigenden Notstandes gem S 34 SIGB' urn sich Über die

Iurä" J"t SirJfU"*eit nach däm Herlpraktikergesetz hinwegzusetzen ' . ist daher für

aiä"äeair" "iJi ""twendig. Für den Rechlfertrgenden Notstand verbleibt daher wie

ia o.""tt"n medizinischen Gebiet nur ein sehf geringer Anwendungsberelch

ü"i"" *i"ntig"i isl demnach allerdings dass der Rettungsassistent dje ergriffenen

lraßnahmen'jn einem geeigneten Piotokoll vollständig dokumentiert und hierbei

äiriäiliä 5ätgäri i" de; Ta-g legt, da der Rettunssassistent wie der Arzt die volle

zivilrechtliche Verantwortung für sein Handeln trägt'

4. The3€

RegelkomPetsnz statt Notkompetenz

Die dezeitige Ausbildung zum Rettungsassistenten {rird. d€n tatsächlichen

,""tti"t"n rind medizinisChen Anforderungen an das Berufsbild. nicht gerecht'

i;;;t;;; die Länge und Form der Au;bildung stellen -nicht sicher' dass das

n"i"iö"i""ftp.*""a1 finsichtlich der oben.genannlel V"tpnf!tu19-ui ausreichend
q""imti",f ist. Es ist daher dringeod zu fordern' die Ausbildung zum

ä.[rng""""i"t ntan dahingehend zu reiormieren' daß dte theoretischen Kenntnisse

i,"i ".:ki""t.n FertiokeiGn, die zur Er{üllung der aufgezeigten Verpflichlungen

ä'riärä"aiärt-- ü"0, zwiligena., Bestandteil der Ausbildung und der ständisen

;;;ilil;; *;tö". um;ich endlich einer Regelkompetenz des Rettungsassistenten

zu nähem.
ü]t a"i iotO"tung, die nach fast acht Jahren als überholt. zu bezeichnende

Hätfompetenzaistüssion zu beenden befindei sich der BVRD mittlerweile in bester

ö"."riiil"tt. Auf der 12. Sitzung der Ständigen K91fe19n1 für den Rettungsdienst

"Ä-gö.ö6.2öoo im DRK-zentru; in Meckenheim-Llerl bei Bonn vrurde nunmenr

ebenfalls eine andere Zukunftsperspektive gefordert

ü"i"i ü"t"iä""" uerrn Prof br' o'' t' " ü Dick und unter Beteiligung der Herren

öiäi'oi. Ärt"-"v"i und Prof Dr Sefrin wurde in dieser Konferenz die alte Forderung

i"" eVcö letJiit, o"stimmte Maßnahmen, deren Anwendung. nach aktuellem stand

dernot fa | |mediz in ischenWtssenschaf tzurRet tungdesNot fa | |pat ien lenkeinen
zeiflichen Aufschub dutdet und dL vom Rettungsässistenten erlernbar sind, als

ÄLoetxompetenz des Rettungsassistenten zu deflnieren
#äväi;ä;,ißi a."" aiä stanoig" Konferenz für den Rettungsdrenst und deren

lvitqlieder damit voll und ganz zu aJÄ ergeonis ,g9l1Ft 
*"1-"P-"^9er BVRD Teile

ä:'iää:'il;;;i;n, fuuiitittenau J'riste"n und iilediziner und vor allem Praktiker

seit Jahren fordern.

Fazit:

Einer erweiterten Ausbildung und HandlungskomPtttY d:" l:T:igsfachpersonals
steht aus rechtlicher Sicht nichts ;G;";' ti" ist vielmehr.zwingend erforderlich'

äil ä.; i;i kann der t'totta'itpätrent eine adäquate- versorqung durcn

Rettunqsassistenten u*"ntn jli- Än"piuch des Patienter. auJ fachgerechte

versorÄunq begrnnt mrt Eintritt d;; NotfalLägnisses' nicht erst mit Eintretfen des

am troÄstän qiarinzierten Helfers - sprrch des Atztes

-



A d o l f S t e t f e n s
- Landesverband NFIW -

O l i v e r M e c r m a n n
- Viz€p.äsident -

B e r n d S p e n g l e r
Jusi i t iar '

C h r i s t i a n D r s c h k a
' Beisitzer Verbandssekretär -

Helmuth Wirths
- Eeis tzer

Der Berufsveöand für den Rettungsdienst fordert alle Verantworüichen einschließlich
des Gesetzgebers auf, nach zehn Jahren Rettungsassistentengesetz nunmehr an
einer Reform mitzuwirken, die den deutschen Rettungsdienst auch weiterhir zu
einem gelungenen gemischten System aus notärztlicher Versorgung und qualitativ
hochwertigem Rettungsdienst werden läßt. Hierbei ist die Festlegung erner
Regelkompetenz zwingend erforderlich, um die bisherige Unsicherheit einer
"Notkompetenz" zu Gunsten des Rettungsfachpersonals und vor allem der
Notfallpatienten endgültig de. Vergangenheit angehören zu lassen. Der BVRD fordert
die Bundesäräekamrner, Hilfsorganisationen und alle anderen bek)aligten Gremien
auf, umgehend die Stellungnahmen zur Notkompetenz zu revidieren und sich der
Auffassung des BVRD und der Ständigen Konlerenz für den Rettungsdienst
anzuschließen.

Mit einer einheitlichen Forderung nach eaner adäquaten dreÜährigen Ausbildung für
das Rettungsfachpersonal werden die Weichen für einen zukunftsorientierten,
qualifizierten Rettungsdienst in Europa gestelll.

Berufsverband für den Rettungsdienst e.V.
Gießener Straße 42, 35423 Lich

Beschlossen durch den Bundesvorstand am 12. August 2000.
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M a r t i n R i t t e r

M i c h a e l  H  e i m a n  n
- Bundesschalzmeister -

W i l f r i e d B r ö m m e
- Beisrtzer -

H e i n z P i n s c h m i d t
- Eaetzer -

1

M a t t h i a s F ü l l n e r
- Regionalvertrelung Ost -

V o l k e r W i e s e
- Regione vgrtrelung Nord '
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